
 

    

TOP 1) Beratung und Beschlussfassung des Voranschlages für das Finanzjahr 2021.  

  

Rechtsgrundlage:  

§ 74 Oö. Gemeindeordnung  

(1) Die Führung des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts hat nach dem Gemeindevoranschlag zu 

erfolgen. Dieser ist für jedes Haushaltsjahr so zeitgerecht zu erstellen und zu beschließen, dass er mit 

Beginn des Haushaltsjahres in Wirksamkeit treten kann. Der vom Gemeinderat gleichzeitig 

festzusetzende Dienstpostenplan (Stellenplan) bildet einen Bestandteil des Gemeindevoranschlags.  

(4) Der Gemeindevoranschlag hat einen Vorbericht zu enthalten, der einen Überblick über die  

Entwicklung und die aktuelle Lage des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts anhand der im  

Gemeindevoranschlag und im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan enthaltenen Informationen und 

der Daten des Ergebnis- und Finanzierungshaushalts gibt.  

(5) Die Landesregierung kann nähere Bestimmungen zur Durchführung der in diesem Abschnitt 

enthaltenen Vorschriften durch Verordnung regeln.  

§ 2 OÖ. Gemeindehaushaltsordnung  

(1) Zu veranschlagen sind alle Mittelaufbringungen und Mittelverwendungen nach Maßgabe der §§ 5 

und 6 VRV 2015, die im Laufe des kommenden Haushaltsjahres voraussichtlich anfallen, wenn sie 

endgültig solche der Gemeinde sind.  

  

Sachverhalt:  

Der Entwurf des Voranschlages für das Finanzjahr 2021 sieht beim Ergebnis der lfd. Geschäftigkeit 

Einzahlungen in Höhe von 4.118.200,00 Euro und Auszahlungen in der Höhe von 4.321.800,00 

Euro vor und weist somit einen Fehlbetrag von 413.100,00 Euro auf.  

Gemäß § 74 Abs. 4b Oö. Gemeindeordnung 1990 gilt der Haushaltsausgleich bis zum 31.12.2021 

auch als erreicht, wenn die Liquidität der Gemeinde gegeben ist. Somit können vorübergehend auch  

Kassenkredite und innere Darlehen zur Erreichung des Haushaltsausgleiches verwendet werden.  

Grundsteuer: (Haushaltskonten 2/925000/83000 u. 2/925000/83100)  

Die Höhe der Grundsteuer A beläuft sich auf 5.700,00 Euro und die Höhe der Grundsteuer B auf 

137.300,00 Euro.  

Kommunalsteuer: (Haushaltskonto 2/925000,833100)  

Für das Finanzjahr 2021 werden 800.000,00 Euro veranschlagt. Im Jahr 2020 wurden 816.595,45 Euro 

eingenommen, da man noch nicht genau abwägen kann, wie sich die Wirtschaft entwickelt, wird ein 

Betrag von 800.000,00 Euro angenommen.  

Abgabenertragsanteile: (Haushaltskonto 2/925000+859000)  

Die durch die Corona-Pandemie verursachten negativen wirtschaftlichen Entwicklungen haben auch 

die Gemeinde schwer getroffen. Aus heutiger Sicht ist lt. VA-Erlass der Oö. Landesregierung mit 

einer Verbesserung der wirtschaftlichen Entwicklung frühestens im Jahr 2022 zu rechnen. Das 



rückläufige Niveau der Einnahmen wird aus heutiger Sicht jedenfalls auch im Jahr 2021 bestehen 

bleiben.   

  

Der Marktgemeinde Riedau wurde für das Jahr 2021 ein Betrag in Höhe von 1.596.000,00 Euro 

bekannt gegeben, dies bedeutet eine Verminderung gegenüber dem Vorjahr von -67.700,00 Euro. 

Aufgrund der derzeit erwarteten Entwicklung der Wirtschaftslage hat die Direktion für Inneres und 

Kommunales der Oö. Landesregierung eine Erhöhung der Ertragsanteile für das Jahr 2022 mit 12,1 % 

prognostiziert.   

SHV-Umlage: (Haushaltskonto 1/419000/752000)  

Gegenüber dem Jahr 2020 steigt die SHV-Bezirksumlage lt. Mitteilung des SHV von 591.600,00 Euro 

auf 628.200,00 Euro. In den kommenden Jahren ist weiterhin im Sozialbereich mit erheblichen 

Ausgabensteigerungen zu rechnen.  

Krankenanstaltenbeitrag: (Haushaltskonto 1/562000/751000)  

Beim Krankenanstaltenbeitrag ergibt sich eine Belastung von 525.800,00 Euro im Jahr 2021, dies 

bedeutet eine Steigerung von rund 24.800,00 Euro.  

Pensionsbeiträge Beamte: (Haushaltskonto 1/080000/751100)  

Die Höhe hat sich von 157.500,00 Euro auf 182.400,00 Euro erstreckt.   

Bezugnehmend auf das Gemeinde-Dienständerungsgesetz 2018 und der diesbezüglichen Verordnung 

sind ab Jänner 2021, Beiträge im siebenfachen Ausmaß der von den Beamten/Beamtinnen zu 

entrichtenden Pensionsbeiträge (einschließlich der Pensionsbeiträge von den Sonderzahlungen) bzw. 

für die Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger im Ausmaß des siebenfachen Pensionsbeitrages, der 

im Aktivstand zu leisten war, jedoch berechnet vom Ruhe- bzw. Versorgungsbezug, zu zahlen.  

Kindergarten Abgangsdeckung: (Haushaltskonto 1/240000/757000)  

Insgesamt wird mit einer Abgangsdeckung im Jahr 2021 von 197.400,00 Euro gerechnet. Gegenüber 

zum Vorjahr 2020 bedeutet das eine Steigerung von 55.200,00 Euro.   

Personalausgaben:  

Die Aufwendungen für Personal belaufen sich im Finanzjahr 2021 auf 699.200,00 Euro. In der 

Berechnung wurde eine Lohnerhöhung von 1,45 % angenommen.  

Finanzschulden und Leasing:  

Der Schuldendienst am Ende des Finanzjahres 2021 beträgt 2.287.200,00 Euro. Die Tilgungen werden 

sich auf 99.400,00 Euro und die Zinsen auf 13.800,00 Euro belaufen.  

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt am Ende des Finanzjahres bei 2.066 Einwohner bei 1.107,07 Euro.  

Das Leasing wird im Jahr 2021 auslaufen, es werden im Jänner und Februar noch 

Leasingverpflichtungen bezahlt werden.  

  

  

  



 

  

  



 

  



 

  

  



 

  



 

  



 

  

  



 

  



 

  

 

  

  



 

    

TOP. 2) Beratung und Beschlussfassung des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanes für die Jahre 

2022-2025.  

  

Rechtsgrundlage:  

§ 16 OÖ. Gemeindehaushaltsordnung  

1) Die Gemeinde hat für einen Zeitraum von fünf Haushaltsjahren eine mittelfristige Ergebnis- und  

Finanzplanung der kommunalen Haushaltswirtschaft in Form eines mittelfristigen Ergebnis- und 

Finanzplans zu erstellen. Das erste Haushaltsjahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung fällt 

mit dem Haushaltsjahr zusammen, für das jeweils der Gemeindevoranschlag erstellt wird.  

(2) Der mittelfristige Finanzplan umfasst sowohl die laufende Geschäftstätigkeit als auch die 

investiven  

Einzelvorhaben mit ihren Folgewirkungen. Der mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan ist in Form 

des  

Ergebnishaushalts und des Finanzierungshaushalts auf Kontenebene auszuarbeiten. Für jedes  

Haushaltsjahr des mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplans sind der Gesamthaushalt und die 

Bereichsbudgets auf MVAG-Ebene 2 auszuweisen und mit dem Nachweis über die 

Investitionstätigkeit mit ihren Finanzierungskomponenten dem Gemeindevoranschlag anzuschließen.  

  

Gemeinsamt mit dem Voranschlagsentwurf ist dem Gemeinderat ein Mittelfristiger Ergebnis- und 

Finanzplan vorzulegen.  

  

  



  

Der Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplan enthält folgenden Bestandteile:  

- Ergebnis der lfd. Geschäftstätigkeit  

- Nachweis der Investitionstätigkeit  

- Prioritätenreihung (wird nach Beschluss beigelegt)  

- Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene – bereinigt um interne Vergütungen  

- Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Und 2. Ebene – bereinigt um interne Vergütungen  

- Ergebnishaushalt Gesamt 1. und 2. Ebene –interne Vergütungen enthalten  

- Finanzierungshaushalt Gesamt 1. Und 2. Ebene –interne Vergütungen enthalten  

- Ergebnisvoranschlag Detailnachweis  

- Finanzierungsvoranschlag Detailnachweis  

- Querschnitt  

    

  


